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Aktuelle Steueränderungen

Das Parlament hat im Rahmen seiner

Sitzung am Montag auf Grund eines

Modifizierungsantrags der fünf Parteien

die Pflicht der täglichen

Bestandsaufnahme des Umsatzes

bestimmter alkoholischer Getränke im

Gastgewerbe und die Höchstgrenze

der Bargeldzahlungen zwischen

bestimmten Gesellschaften mit einem

Limit von 250.000.- HUF auβer Kraft

gesetzt sowie eine Erhöhung des

Einkommensprozentsatzes, den

Gesellschaften in bar vorhalten

können, beschlossen.

Seit dem 1. Februar sind die Geschäfte

im Gastgewerbe verpflichtet, eine

tägliche Bestandsaufnahme über den

Umsatz und Bestand der mit einem

Steuerzeichen versehenen

alkoholischen Getränke zu führen. Die

tägliche „Bestandsaufnahme“, d.h.

Bestandsführung, bedeutete einen

beachtlichen Mehraufwand an

Verwaltung und verursachte auch

Zusatzkosten im Gastgewerbe. Die

neue Regelung hat demzufolge diese

Pflicht nur als monatliche (statt

tägliche) Verpflichtung neu definiert.

Das neue, im Dezember veröffentlichte

Steuerpaket hat auch Änderungen

bezüglich der Regelung der

Kassenbestands mit sich gebracht. Auf

Grund der Neuregelungen darf der

tägliche Bargeldendbestand

durchschnittlich, auf monatlicher Basis

gerechnet, 500.000.- HUF bzw. 1,2%

der Gesamteinnahmen des Vorjahres

nicht übersteigen. Auf Grund der neu

getroffenen Entscheidung erhöht sich

dieser Anteil von 1,2% auf 2%.

Die am meisten umstrittene Anordnung

war die ebenfalls seit 1. Februar gültige

Regelung, nach der die

Gesellschaften, die zur

Bankkontoeröffnung verpflichtet sind,

untereinander ihre Zahlungen

über 250.000.- HUF nur durch

Banküberweisung tätigen dürfen. Nach

der gültigen Regelung kann die

Steuerbehörde den Barzahler, der

entgegen dieser Vorschrift Zahlungen

mit Banknoten oder Münzen tätigt, mit

einem Bußgeld von 20% der Summe

über 250.000.- HUF bestrafen. Gegen

diese Regelung wurden mehrere

Beschwerden beim Verfassungsgericht

eingereicht, hauptsächlich wegen des

Mangels an Eindeutigkeit der Begriffe.

Die jetzt vorgenommene Streichung

dieser Regelung ändert aber nicht die

Verpflichtung zur Kontoeröffnung, nach

der einem Steuersubjekt ein Bußgeld

von bis zu 500.000.- HUF auferlegt

werden kann, wenn es seiner

Bankkontoeröffnungspflicht nicht

nachkommt.

Obwohl die neuen Regelungen erst

zum 1. März in Kraft treten werden, ist

die Steuerbehörde trotzdem

verpflichtet, die bisher wegen der

Verletzung der Vorschriften verhängten

Strafen von Amts wegen

zurückzuziehen bzw. die schon

gezahlten Strafen zurück zu erstatten.

Falls Sie in Zusammenhang mit obigen

Erläuterungen noch Fragen haben,

wenden Sie sich bitte an Frau Gabriella

Erdős (Tel: +36 1 461 9523, E-Mail:

gabriella.erdos@hu.pwc.com) oder

an Herrn Dr. Géza Réczei

(Tel: +36 1 461 9737, E-Mail:

geza.reczei@hu.pwc.com).
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